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 KOMMEN. STAUNEN. GENIESSEN.     Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg öffnen, be-

wahren, entwickeln und vermarkten 62 historische Monumente im deutschen Südwesten. 2019 besuchten rund 4 

Mio. Menschen diese Originalschauplätze mit Kulturschätzen von höchstem Rang: darunter Schloss Heidelberg, 

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen, das Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss und Schlossgarten Weikers -

heim, Weltkulturerbe Kloster Maulbronn, Kloster und Schloss Salem sowie die Festungsruine Hohentwiel.  

 
IHR PRESSEKONTAKT     Presse- und Medienservice der  

Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bei 

der Staatsanzeiger-Agentur: Telefon +49(0)711.6 66 01-

38, f.t.lang@staatsanzeiger.de 

  
 

BILDDOWNLOAD    Fotografien der Monumente 

in druckfähiger Qualität finden Sie im Internet 

unter: www.schloesser-und-gaerten.de  

(Bereich „Presse“/„Pressefotos“). 
  

 

 

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg verlängern die 

Gültigkeit ihrer Schlosscard um ein Jahr. „Das ist unser Dankeschön für 

die Treue und ein Ausgleich für den entgangenen Genuss während der letzte 

Wochen“, sagt Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen 

Schlösser und Gärten Baden-Württemberg  

 

EIN ZEICHEN DER FREUNDSCHAFT 

„Die Schlosscard-Besitzer sind unsere treuesten Gäste“, erklärt Geschäftsführer 

Michael Hörrmann. „Sie haben sich beim Kauf überlegt, dass sie bis zu 24mal im 

Jahr in ein Monument unseres Landes kommen wollen. Das ist ein deutliches 

Bekenntnis und das wollen wir honorieren“. Die Schlosscard der Staatlichen 

Schlösser und Gärten enthält 24 Eintrittskarten, die jeweils zu einem einzelnen 

Besuch in einem der Monumente des Landes berechtigen. Sie gilt ein Jahr lang – 

ab der ersten Nutzung. Der Preis ist unschlagbar günstig: Das Ticketheft kostet 24 

Euro, grade mal einen Euro pro Besuch.  

 

KOMPENSATION FÜR ENTGANGENEN GENUSS 

Für viele Schlosscard-Besitzerinnen und Besitzer bedeutete die Schließung der 

Monumente während der Coronazeit, dass sie ihre gekauften Tickets nicht mehr 

nutzen konnten und womöglich verfallen lassen mussten. „Die vielen Nachfragen 

unserer treuen Gäste waren ein deutliches Signal“, sagt Geschäftsführer Michael 

Hörrmann. Jetzt, mit der Wiedereröffnung der meisten Monumente des Landes, 

kommt daher die Verlängerung: Die individuelle Gültigkeit jeder Schlosscard wird 
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Die Schlosscard gilt ein weiteres Jahr – 

Ausgleich für die Coronazeit 



  

 

PRESSEINFORMATION 

30. MAI 2020 / 2 SEITEN + SERVICE 

STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN: SCHLOSSCARD VERLÄNGERT 

STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

2/2 

 KOMMEN. STAUNEN. GENIESSEN.     Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg öffnen, be-

wahren, entwickeln und vermarkten 62 historische Monumente im deutschen Südwesten. 2019 besuchten rund 4 

Mio. Menschen diese Originalschauplätze mit Kulturschätzen von höchstem Rang: darunter Schloss Heidelberg, 

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen, das Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss und Schlossgarten Weikers -

heim, Weltkulturerbe Kloster Maulbronn, Kloster und Schloss Salem sowie die Festungsruine Hohentwiel.  

 
IHR PRESSEKONTAKT     Presse- und Medienservice der  

Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bei 

der Staatsanzeiger-Agentur: Telefon +49(0)711.6 66 01-

38, f.t.lang@staatsanzeiger.de 

  
 

BILDDOWNLOAD    Fotografien der Monumente 

in druckfähiger Qualität finden Sie im Internet 

unter: www.schloesser-und-gaerten.de  

(Bereich „Presse“/„Pressefotos“). 
  

von den Staatlichen Schlössern und Gärten um zwölf Monate verlängert. So soll 

die je nach Monument unterschiedliche Dauer der Schließung kompensiert werden 

– und damit sollen auch weitere künftige Schließungen, die möglicherweise zur 

Eindämmung der Infektionen notwendig werden, berücksichtigt werden. Die 

Regelung gilt für alle Schlosscards, die vor dem 1. Juni 2020 erworben wurden und 

die bereits während der Schließung der Coronazeit gültig waren. Die individuelle 

Verlängerung erfolgt an den Schlosskassen. 

 

SERVICE 

ÖFFNUNGSZEITEN DER MONUMENTE 

Die Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sind 

zum größten Teil wieder zugänglich. Allerdings mussten in manchen der 

historischen Anlagen die Wege und Besichtigungsmöglichkeiten angepasst werden. 

Öffnungszeiten und Besuchsmöglichkeiten finden sich immer aktuell auf der 

Internetseite der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. 

WWW.SCHLOESSER-UND-GAERTEN.DE 


